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— Ermittlung der planmäßigen Gewinnraten je Kosten
träger bzw. Kostenträgergruppe durch folgende Rech
nung:

Geplanter Gewinn je Kostenträger bzw. -gruppe X 100 
Geplanter Erlös zu Betriebspreisen je Kostenträger 
bzw. -gruppe

Die geplante Gewinnrate ist außerdem für die gesamte 
realisierte Warenproduktion des VEB zu ermitteln.

Die Planung nach Kostenträgern einschließlich ihrer Glie
derung nach Kostenarten bzw. -komplexen hat nach den 
zweigspezifischen Bestimmungen zur Kostenträgerpla
nung bzw. für Rechnungsführung und Statistik zu erfol
gen. Für die Ausarbeitung des Entwurfs des Betriebspla
nes kann eine weitgehende Zusammenfassung von Kosten
trägern, Kostenträgergruppen und Kostenarten bzw. -kom
plexen erfolgen, wenn

— die- Kostenträgerplanung für solche Haupterzeugnisse 
und Leistungen gewährleistet ist, die das gegenwärtige 
und zukünftige Produktions- und Kostenprofil maßgeb
lich bestimmen,

— ein Nachweis über die direkt zurechenbaren Kosten 
(technologische Einzelkosten, unterteilt nach Grund
lohn, Grundmaterial usw.) und die indirekt zurechen
baren Kosten (Gemeinkosten) geführt wird,

— eine Durchrechnung bis zu den Gesamtselbstkosten des 
VEB gewährleistet ist.

9. Die planmäßige Selbstkostensenkung ergibt sich durch die 
Einsparung vergegenständlichter und lebendiger Arbeit 
auf Grund von Maßnahmen der Intensivierung, insbeson
dere der sozialistischen Rationalisierung der Produktion 
sowie der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung. 
Das sind vor allem Maßnahmen zur

— Steigerung des technischen Niveaus der Produktion und 
der Erzeugnisse,

— Verbesserung der Produktions- und Arbeitsorganisa
tion,

— Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse,

— Einsparung aus verbesserter Ausnutzung von Rohstof
fen, Material, Brennstoffen und Energie,

— Einsparung von Gemeinkosten und insbesondere von 
Verwaltungskosten.

Die planmäßige Selbstkostensenkung ist durch Gegenüber
stellung der Basisselbstkosten* und der Planselbstkosten 
der hergestellten Warenproduktion und der anderen Lei
stungen (Kostenträger bzw. Kostenträgergruppen) zu be
rechnen. Als Basiskosten gelten die Planselbstkosten des 
Vorjahres je Kostenträger bzw. Kostenträgergruppe bezo
gen auf die geplante Produktionsmenge des Planjahres. 
Die planmäßige Selbstkostensenkung ist in ihrer absoluten 
Höhe und in Prozent von den Basisselbstkosten nachzu
weisen. Die planmäßige Selbstkostensenkung des VEB ist 
aus den Summen der Basisselbstkosten und Planselbst
kosten je Kostenträger bzw. Kostenträgergruppe zu berech
nen. In zweigspezifischen Richtlinien kann anstelle des 
Nachweises nach Kostenträgern der Nachweis nach Kosten
stellen festgelegt werden.

Der Nachweis der planmäßigen Selbstkostensenkung hat 
bei der Ausarbeitung des Betriebsplanes untergliedert 
nach technologischen Einzelkosten (wie Grundlohn, Grund
material usw.) und nach Gemeinkosten zu erfolgen.

* Bel neuen Erzeugnissen und Leistungen gelten die Planselbst
kosten gleichzeitig als Basisselbstkosten.

Darüber hinaus ist ein Nachweis über die planmäßige 
Selbstkostensenkung nach Maßnahmen (z. B. aus dem Plan 
Wissenschaft und Technik, aus der Senkung der Ausfall
zeiten, aus der Verbesserung der Arbeitsorganisation) zu 
führen.

Außerdem ist die planmäßige Entwicklung der Verwäl- 
tungskosten entsprechend den zweigspezifischen Bestim
mungen nachzuweisen. Dieser Nachweis ist füF den Ent
wurf des Betriebsplanes und für den Betriebsplan auszu
arbeiten.

Die Planung der Selbstkostensenkung hat unter Berück
sichtigung der zweigspezifischen Bestimmungen zur Pla
nung, Abrechnung und Kontrolle des Nutzens aus Maß
nahmen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu 
erfolgen.

IV.

Planung des Gewinns, der finanziellen Mittel und Fonds sowie 
der Finanz- und Kreditbeziehungen

1. Mit der Planung der Erwirtschaftung und Verwendung 
des Gewinns und anderer finanzieller Mittel, der Bildung 
und Verwendung der Fonds, der Finanz- und Kreditbe
ziehungen sowie der Finanzierung der Bestände und For
derungen ist die Übereinstimmung von materieller und 
finanzieller Planung zu sichern. Die Planung in den VEB 
hat gemäß Anlage 3 unter Berücksichtigung zweigspezifi
scher Ergänzungen zu erfolgen.

2. Bei der Planung des einheitlichen Betriebsergebnisses ist 
auszugehen von:

— der Steigerung der Produktion bei Gewährleistung des 
Sortiments, das dem Bedarf der Wirtschaft und der Be- . 
völkerung entspricht,

— der Steigerung der Arbeitsproduktivität und der Sen
kung der Selbstkosten,

— der Verbesserung der Struktur der Exporte und der 
Erhöhung der Rentabilität der Außenwirtschaftstätig
keit.

Das Ergebnis aus der realisierten Warenproduktion ist aus 
der Summe der Erlöse (bewertet zu gesetzlichen Betriebs
preisen) und den dafür geplanten Selbstkosten zu ermit
teln. Grundlage hierfür ist die Kostenträgerplanung ge
mäß Abschnitt III Ziff. 8.

Das Exportergebnis ist als Differenz von Exporterlösen 
' und Exportkosten bei planmäßiger Verbesserung der 

Struktur der Exporte und der Erhöhung der Rentabilität 
der Außenwirtschaftstätigkeit zu planen.

Das einheitliche Betriebsergebnis ist ausgehend vom Er
gebnis aus der realisierten Warenproduktion und dem 
Ergebnis aus Export (gemäß gesonderten Bestimmungen)*, 
dem Ergebnis aus Handelstätigkeit, dem Ergebnis aus son
stigen produktiven Leistungen und dem Ergebnis aus 
nichtproduktiven Leistungen zu planen.

3. Die Verwendung des einheitlichen Betriebsergebnisses ist 
wie folgt zu planen:

Vom einheitlichen Betriebsergebnis ist die planmäßige Pro
duktionsfondsabgabe entsprechend den Rechtsvorschrif
ten** abzusetzen.

• wurde den Beteiligten direkt zugestellt
** Verordnung vom 16. Dezember 1970 über die Produktionsfonds

abgabe (GBl. n 1971 Nr. 4 S. 33) und Erste Durchführungsbestim
mung vom 16. Dezember 1970 zur Verordnung über die Produktions
fondsabgabe (GBl. 11 1971 Nr. 4 S. 34).
Zweite Durchführungsbestimmung vom 23. April 1971 zur Verord
nung über die Produktionsfondsabgabe (GBl. II Nr. 43 S. 326)


